	
Abkommen für Schiedsgutachten

	Z W I S C H E N

	     

	U N D

	     

	v o r a u s g e s c h i c k t

	· dass im Vertrag mit Datum       (Vertrag angeben) folgender Vertragsbestandteil nicht bestimmt worden ist (den zu bestimmenden Vertragsbestandteil angeben):

	     

	

	w i r d   w  i e   f o l g t   v e r e i n b a r t:

	

	Unterschriften
.............................................................                            .............................................................

	

	Der/die Unterfertigte genehmigt, indem er/sie die eigenen Daten dem Schiedsgericht Bozen weitergibt, dass diese vom Schieds​gericht insoweit verarbeitet werden als das vorliegende Verfahren dies erfordert. Außerdem erklärt er/sie, darüber Bescheid zu wissen, dass die Überlassung der Daten vorgeschrieben ist und dass diese nicht an Körperschaften weitergegeben werden, die nicht zum Schiedsgericht gehören. Weiter erklärt er/sie, über die Rechte, die ihm/ihr laut Artikel 7 des Gesetzesvertreten​den Dekrets Nr. 196/2003 zustehen, unterrichtet zu sein. Inhaber der personenbezogenen Daten ist die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land​wirtschaftskammer Bozen; die Verantwortlichen für die Verarbeitung sind der Generalsekretär und das Institut für Wirtschaftsförderung. Weitere Informationen finden Sie unter www.handelskammer.bz.it unter dem Link „Privacy“.

	Unterschriften
.............................................................                            .............................................................

	Anlagen:
A) folgende Unterlagen (alle nützlich erachteten Unterlagen, eventuell auch als Ablichtungen beilegen)      ;

B) die Summe von €       für Verwaltungskosten;

	C) die Summe von €       als Anzahlung für das Honorar

	
(siehe Anlagen A und B der Schiedsordnung)


